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VORWORT

Das vorliegende Glossar definiert und erläutert wesentliche Begriffe aus den Bereichen 

Arzneimittel therapiesicherheit, Arzneimittelsicherheit, Medikationsanalyse / -management 

und Medikationsplan sowie verwandte Themen. Damit soll die Terminologie festgelegt und 

allgemeinverständlich erläutert werden. Ziel ist es, Klarheit in die Begrifflichkeiten zu bringen 

und sie voneinander abzugrenzen. Dies ist erforderlich, da einerseits identische Begriffe für 

unterschiedliche Sachverhalte und anderer seits unterschiedliche Begriffe für ein und dassel-

be verwendet werden. Dieses Glossar soll die Grundlage dafür schaffen, dass einheitliche 

Begrifflichkeiten verwendet werden.

Das vorliegende Glossar wurde vom Geschäftsbereich Arzneimittel der ABDA erstellt. Dort, 

wo feststehende oder als allgemein anerkannt eingeschätzte Definitionen existieren, wurden 

diese in der Regel berücksichtigt. Häufig waren aber gar keine Definitionen auffindbar, so 

dass mit diesem Glossar erstmalig Vorschläge zur Diskussion gestellt werden.
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Akutmedikation

Siehe  Medikation

Apothekenverwaltungssystem (AVS)

Das Apothekenverwaltungssystem, auch Apotheken-EDV-System genannt, umfasst ver-

schiedene Produkte zur softwarebasierten Unterstützung der Tätigkeiten in Apotheken.  

Dazu gehören u. a. Warenwirtschaft, Produkt- bzw. Faktendatenbanken mit pharmazeutischen 

Informationen sowie Module für Betriebswirtschaft, Statistik oder Patientenbetreuung.

ARMIN – Arzneimittelinitiative Sachsen-Thüringen

ARMIN ist ein Modellvorhaben nach § 63 SGB V, das in Sachsen und Thüringen in Zusam-

menarbeit zwischen der AOK PLUS, den Kassenärztlichen Vereinigungen und den Landes-

apothekerverbänden in diesen Bundesländern durchgeführt wird.

ARMIN basiert auf den drei Modulen Wirkstoffverordnung, Medikationskatalog und Medikati-

onsmanagement: Die Wirkstoffverordnung sieht eine produktneutrale Verordnung von Wirk-

stoffen durch den Arzt vor. Die Auswahl der Präparate erfolgt in der Apotheke. Bestehende 

Rabattverträge sind zu berücksichtigen.

Der Medikationskatalog ordnet Wirkstoffe und Wirkstoffkombinationen für versorgungsrelevante  

Indikationen nach definierten Kriterien den Kategorien „Standard“, „Reserve“ und „nachrangig 

zu verordnen“ zu. Ziel ist es, eine leitliniengerechte, patientenorientierte und wirtschaftliche 

Versorgung sicherzustellen. Der für ARMIN verwendete Medikationskatalog wurde von der 

Kassenärztlichen Bundesvereinigung erarbeitet. Er wird kontinuierlich gepflegt und um zusätz-

liche Indikationsgebiete erweitert.

Das Medikationsmanagement bei ARMIN ist eine honorierte Dienstleistung und kann zu  

Lasten der AOK PLUS abgerechnet werden.

Die Ziele des  Medikationsmanagements sind die Optimierung der  Arzneimitteltherapie-

sicherheit (AMTS) und die Verbesserung der Therapietreue (www.arzneimittelinitiative.de).

Arzneimittelbezogene Probleme (ABP)

„Arzneimittelbezogene Probleme (ABP) sind Ereignisse oder Umstände bei der Arzneimittel-

therapie, die tatsächlich oder potenziell das Erreichen von angestrebten Therapiezielen  

verhindern.“1

(Die vorstehende Definition entspricht inhaltlich der internationalen Literatur und dem dort  

verwendeten Begriff »drug-related problems« (DRP).)2
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Arzneimittel-Check

Synonym für  Medikamentencheck

Arzneimitteldatenbanken

In Arzneimitteldatenbanken sind umfassende Daten und Fakten zu Arzneistoffen bzw. Arznei-

mitteln verfügbar. Ausgehend beispielsweise vom Namen oder vom Wirkstoff, lassen sich 

Informationen über Anwendung und Zusammensetzung, Neben- und Wechselwirkungen sowie 

aktuelle Meldungen recherchieren.

Beispiele für Arzneimitteldatenbanken sind:

 » ABDA-Datenbank: Die ABDA-Datenbank bietet u.a. in den Teilmodulen Fertigarznei-

mittel, pharmazeutische Stoffliste, Wirkstoffdossiers und Interaktionen umfassende In-

formationen zu Fertigarzneimitteln und deren Inhaltsstoffen. Ergänzt werden die Inhalte 

durch die Hinterlegung von Fach- und Gebrauchsinformationen sowie Produktabbildun-

gen der Darreichungsform inklusive der Beschreibung ihrer Merkmale. Darüber hinaus 

gibt es Hinweise zu Teilbarkeit, besonderer Verabreichung und Sondengängigkeit. Die 

Daten der ABDA-Datenbank werden zeitgleich mit den Daten des ABDA-Artikelstamms 

14-tägig aktualisiert und ausge geben.

 » Arzneimitteldatenbank der ifap GmbH

 » Datenbank MMI GmbH PHARMINDEX

 » SCHOLZ Datenbank® der ePrax AG

Arzneimittelkonto

In Deutschland gibt es derzeit zwei Projekte, die den Begriff Arzneimittelkonto verwenden:

1. Arzneimittelkonto NRW: Kooperationsprojekt der CGM (CompuGroup Medical) 

Deutschland und der Universität Bielefeld. Zielsetzung ist die Arzneimittelversorgung 

und  Arzneimittel therapiesicherheit (AMTS) zu verbessern. Anwendung dabei fin-

det die Liste potenziell inadäquater Medikamente für ältere Menschen (PRISCUS-Liste)3.

2. Arzneimittelkonto TK-ViA (Versicherteninformation Arzneimittel der Techniker  

Krankenkasse). Dies ist eine Möglichkeit für TK-Versicherte, sich über verordnete  

Arznei-, Verband- und Hilfsmittel, entrichtete Zuzahlungen und Notdienstgebühren  

zu informieren. Bei Patienten über 65 Jahren wird ein Hinweis generiert, falls das  

Arzneimittelkonto ein Arzneimittel der PRISCUS-Liste3 enthält.

Auch andere gesetzliche oder private Krankenversicherungen bieten ähnliche Leistungen an.
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Arzneimittelliste

Für diesen Begriff existiert bisher keine Definition.

Er wird manchmal synonym für  Medikationsliste oder  Arzneimittelverzeichnis  

verwendet. Außerdem hat dieser Begriff noch folgende Bedeutungen:

1. Laut Flyer des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) „Tipps für eine sichere 

Arzneimittel therapie“ ist dies eine Liste aller Arzneimittel, die der Patient einnimmt  

bzw. anwendet und möglichst immer bei sich führen sollte4.

2. Liste von Arzneimitteln, die in Krankenhäusern bevorzugt eingesetzt werden sollen  

(so genannte Hausliste).

Arzneimittelrisiken

„Der Begriff ‚Arzneimittelrisiken‘ ist im Sinne des Arzneimittelgesetzes sowie des Stufenplans 

zu verstehen und umfasst alle Aspekte, die die Sicherheit und Unbedenklichkeit einer Arznei-

mitteltherapie beeinträchtigen können. Er umfasst sowohl pharmazeutische herstellerbedingte 

Qualitätsmängel, als auch unerwünschte Wirkungen, Medikationsfehler sowie Fehl- und Miss-

brauch. Nach [(§ 63 AMG)] Stufenplan (Bundesanzeiger Nr. 31 vom 15.02.2005) versteht man 

unter Arzneimittelrisiken insbesondere

 » Nebenwirkungen (bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und auch außerhalb)

 » Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

 » Resistenzbildung

 » Missbrauch, Fehlgebrauch

 » Gewöhnung, Abhängigkeit

 » Mängel der Qualität, auch technischer Art

 » Mängel der Behältnisse und äußeren Umhüllungen

 » Mängel der Kennzeichnung und der Fach- und Gebrauchsinformationen

 » Arzneimittelfälschungen

 » Nicht ausreichende Wartezeit bei Tierarzneimitteln

 » Potenzielle Umweltrisiken aufgrund der Anwendung eines Tierarzneimittels.“5
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Arzneimittelsicherheit

„Arzneimittelsicherheit ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur laufenden und systematischen  

Überwachung der Sicherheit eines Arzneimittels mit dem Ziel, dessen bei bestimmungsge-

mäßem Gebrauch auftretende unerwünschte Wirkungen zu entdecken, zu bewerten und zu 

verstehen, um entsprechende Maßnahmen zur Risikominimierung ergreifen zu können. Die 

Erkenntnisse zur Arznei mittelsicherheit leisten einen wesentlichen Beitrag zur ständigen Aktua-

lisierung des Zulassungs status bei Arzneimitteln. (Die vorstehende Definition beschreibt den 

Beitrag der Pharmakovigilanz zur Gewährleistung der Sicherheit des Produktes Arzneimittel.)“2

Arzneimittel-Tagebuch

Für diesen Begriff existiert bisher keine Definition.

Das Arzneimittel-Tagebuch ist ein individuelles Angebot, z. B. von Apotheken, zur Auflistung 

der Gesamtmedikation (einschließlich OTC) über einen längeren Zeitraum. Teilweise ist dieses 

Angebot auch mit einem Interaktionscheck verbunden. Für dieses Angebot ist kein Qualitäts-

standard definiert.

Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS)

„Arzneimitteltherapiesicherheit ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur Gewährleistung des 

optimalen  Medikationsprozesses mit dem Ziel,  Medikationsfehler und damit vermeid-

bare Risiken für den Patienten bei der Arzneimitteltherapie zu verringern. (Die vorstehende 

Definition beschreibt den Beitrag der Pharmakovigilanz zur Gewährleistung der Sicherheit des 

Medikationsprozesses.)“2

Arzneimittel-Therapie-Sicherheitscheck

Nicht geschützte Bezeichnung für softwaregestützten Check (i:fox) auf  arzneimittel-

bezogene Probleme, entwickelt von der ifap GmbH.

Arzneimitteltherapiesicherheits-Prüfung (AMTS-Prüfung)

Für diesen Begriff existiert keine feststehende Definition.

Die elektronisch unterstützte, individuelle AMTS-Prüfung umfasst die Gesamtheit der  

Maßnahmen zur Gewährleistung des optimalen  Medikationsprozesses durch pharma-

zeutische und medizi nische Prüfung inklusive einer Bewertung der Gesamtmedikation.

Siehe  Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS).
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Arzneimittelverzeichnis

Ein Arzneimittelverzeichnis ist ein Katalog, der einen Teil oder die Gesamtheit der verfügbaren  

Arzneimittel mit unterschiedlichen Angaben auflistet. Beispiele für Druckwerke oder elektro-

nische Applikationen (Apps) sind die Rote Liste® und die Gelbe Liste. Zu den elektronischen 

Ausgaben siehe  Arzneimitteldatenbanken.

Arztpraxissoftware

Siehe  Praxisverwaltungssystem

Bedarfsmedikation

Siehe  Medikation

Brown Bag Review

Für diesen Begriff existiert keine feststehende Definition.

Der Name „Brown Bag“ stammt ursprünglich aus den USA, da dort die Patienten ihre Arznei-

mittel häufig in einer braunen Tüte mitgebracht haben. Als „Brown Bag Review“ bezeichnet 

man eine Vollerfassung der Arzneimittel, Medizinprodukte, Hilfsmittel und ggf. Nahrungs-

ergänzungsmittel, die der Patient (bzw. sein Angehöriger) zum vereinbarten Termin (in die 

Apotheke) mitbringt. Diese Erfassung sollte als Datenbasis für eine  Medikationsanalyse 

dienen.

CAVE-Modul

Das von ABDATA entwickelte und fortlaufend gepflegte CAVE-Modul ist eine optionale Er-

gänzung der ABDA-Datenbank und ermöglicht, die Medikation eines Patienten mit dessen 

Merkmalen wie Alter, Geschlecht, Allergien und vorliegenden Erkrankungen auf potenzielle 

Risiken zu prüfen.

Dauermedikation

Siehe  Medikation
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Doppelmedikation

„Gleichzeitige Anwendung von Fertigarzneimitteln mit identischen Wirkstoffen (Mono- oder  

Kombinationspräparate).

Beispiel: Verordnung von zwei Präparaten mit dem Wirkstoff Enalapril.

Es muss abgeklärt werden, ob es sich nicht um eine gewollte Doppelmedikation handelt,  

bei der beispielsweise das Kombinationspräparat morgens und das Monopräparat abends 

angewandt werden soll.“6

Interaktionsmodul

Das in der ABDA-Datenbank von ABDATA integrierte Interaktionsmodul ermöglicht einen auto-

matischen Check auf potenzielle Wechselwirkungen von Arzneimitteln untereinander sowie 

zwischen Arzneimitteln und Nahrungs-, Nahrungsergänzungs- und Suchtmitteln.

Krankenhausinformations-System (KIS)

Das Krankenhausinformationssystem umfasst die gesamte Software zur Erfassung, Bearbei-

tung und Weitergabe medizinischer, pharmazeutischer und administrativer Daten im Kranken-

haus.

Medikamentencheck

Für diesen Begriff existiert keine feststehende Definition.

Dieser Begriff bezieht sich auf eine meist softwaregestützte Prüfung auf potenzielle  

arzneimittel bezogene Probleme. Angeboten wird diese individuelle Prüfung unter anderem 

von öffentlichen Apotheken, Ärzten oder auch Krankenkassen. Für diese Leistung ist kein 

Qualitätsstandard definiert.

Medikamentenmanagement

Für diesen Begriff existiert keine Definition.

Dieser Begriff wird teilweise in der Pflege verwendet, z. B. für die Bereitstellung von (definierten)  

Medikamenten; manchmal auch gleichbedeutend mit  Medikationsmanagement.
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Medikation

Akutmedikation

Als Akutmedikation bezeichnet man eine in sich regelmäßige, aber zeitlich begrenzte Anwen-

dung eines oder mehrerer Arzneimittel. Beispiele hierfür sind: Einnahme eines Antibiotikums 

alle 8 Stunden, 7 Tage lang; Anwendung einer (cortisonhaltigen) Salbe 2 × täglich, über einen 

definierten / begrenzten Zeitraum; Einnahme einer Cortison-Stoßtherapie.

Bedarfsmedikation

Als Bedarfsmedikation bezeichnet man eine unregelmäßige Anwendung nur bei Bedarf,  

über einen nicht definierten Zeitraum (z. B. in Notfallsituationen oder prophylaktisch, bei 

unzureichendem therapeutischem Effekt angewendeter Medikation). Beispiele hierfür sind: 

Kurzwirkende ß2-Sympathomimetika bei Asthma wie Salbutamol Dosieraerosol, Glycerol-

trinitrat-Spray, Antiemetika bei Übelkeit / Erbrechen.

Dauermedikation

Als Dauermedikation bezeichnet man die regelmäßige Anwendung eines oder mehrerer  

Medikamente für die Dauer einer längerfristigen / chronischen (> 3 Monate) Erkrankung.

Medikationsanalyse

„Eine Medikationsanalyse ist eine strukturierte Analyse der aktuellen Gesamtmedikation eines 

Patienten. Sie umfasst die vier Hauptschritte Identifikation von Datenquellen und Zusammen-

tragen der Informationen, Evaluation und Dokumentation von manifesten und potentiellen 

arzneimittelbezogenen Problemen, Erarbeitung möglicher Lösungen sowie Vereinbarung  

von Maßnahmen mit dem Patienten und gegebenenfalls mit dem / den behandelnden Arzt /  

Ärzten. Ziele sind die Erhöhung der Effektivität der Arzneimitteltherapie und die Minimierung 

von  Arzneimittelrisiken.“7 

Die Medikationsanalyse dient als Grundlage zur Erstellung eines (konsolidierten)  

 Medikationsplans und des  Medikationsmanagements.

Medikations-Check bzw. Medikationscheck

Synonym für  Medikamentencheck

Zusätzlich gibt es ein gleichnamiges Projekt des Instituts für Allgemeinmedizin der Universität  

Witten / Herdecke, das sich mit der Problematik der  Polymedikation auseinandersetzt.
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Medikationsdatei

Teilweise synonym für  Medikationshistorie

Die Medikationsdatei wird chronologisch fortgeschrieben und erfasst zunächst die folgenden  

Basisdaten (Pharmazentralnummer): Datum der Abgabe, Handelsname, Darreichungsform, 

Stärke, Packungsgröße und Preis. Darüber hinaus ist die vom Arzt empfohlene bzw. die vom 

Patienten angewendete Dosierung von Interesse.8 

Üblicherweise wird in der Medikationsdatei von Patienten chronologisch die gesamte Medi-

kation im  Apothekenverwaltungssystem fortgeschrieben. So werden die abgegebenen  

Arzneimittel in der Apotheke gespeichert und können auch zur Prüfung auf  Arzneimittel-

bezogene Probleme (ABP) wie Interaktionen oder  Doppelmedikationen ( Medikations- 

Check) herangezogen werden.

Medikationsfehler

In der “Guideline on good pharmacovigilance practices” (GVP), Module VI, der europäischen 

Arzneimittelbehörde (EMA) findet sich die folgende Definition: “A medication error is any unin-

tentional error in the prescribing, dispensing or administration of a medicinal product while in 

the control of the healthcare professional or consumer”9, also jeder unbeabsichtigte Fehler im 

 Medikationsprozess.

Weiter gefasst ist die Definition der Koordinierungsgruppe zur Umsetzung und Fortschreibung  

des Aktionsplanes zur Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit in Deutschland (Aktions-

plan AMTS): „Ein Medikationsfehler ist ein Abweichen von dem für den Patienten optimalen 

Medikations prozess, das zu einer grundsätzlich vermeidbaren Schädigung des Patienten  

führt oder führen könnte. Medikationsfehler können jeden Schritt des Medikationsprozesses  

betreffen und von jedem am Medikationsprozess Beteiligten, insbesondere von Ärzten,  

Apothekern oder anderen Angehörigen eines Gesundheitsberufes sowie von Patienten,  

deren Angehörigen oder Dritten verursacht werden …“2. Für die systematische Erfassung  

von Medikationsfehlern ist es wichtig, diese vom beabsichtigten Off-label-use bzw. einem 

Arzneimittelmissbrauch abzugrenzen10.

Medikationshistorie

Synonym für  Medikationsdatei
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Medikationsliste

Für diesen Begriff existiert keine Definition; vgl.  Medikationsdatei.

Eine Medikationsliste kann von Ärzten oder Apothekern für Patienten bzw. deren Angehörige 

erstellt werden. Sie ist in der Regel nicht zwischen den Leistungserbringern abgestimmt.

Eine Medikationsliste kann die folgenden Angaben zur aktuellen Arzneimitteltherapie ganz 

oder (meist) teilweise enthalten:

 » Handelsname

 » (Wirkstoff)

 » Stärke

 » Darreichungsform

 » Dosierung

 » (Einheit)

 » (Einnahmehinweise)

 » (Anwendungsgrund)

Es existiert kein Qualitätsstandard in Hinblick auf die Form oder den Inhalt einer Medikations-

liste.

Medikationsmanagement

„Ein Medikationsmanagement baut auf einer  Medikationsanalyse auf, an die sich eine 

kontinuierliche Betreuung des Patienten durch ein multidisziplinäres Team anschließt. Mit der 

kontinuierlichen Betreuung werden vereinbarte Maßnahmen zu detektierten  arzneimittel-

bezogenen Problemen und deren Ergebnis nachverfolgt sowie gegebenenfalls angepasst. 

Neu auftretende, manifeste und potenzielle arzneimittelbezogene Probleme werden erkannt, 

gelöst oder vermieden. Ziele sind die fortlaufende und nachhaltige Erhöhung der Effektivität 

der Arzneimitteltherapie sowie die fortlaufende und nachhaltige Minimierung von  Arznei-

mittelrisiken.“7
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Medikationsplan

Eine abgestimmte Definition existiert nicht. Ein patientenbezogener Medikationsplan soll  

einheitlich und standardisiert sein.

Nach Boterman und Schulz11 wird folgende Definition vorgeschlagen: „Ein Medikationsplan ist 

ein ausdruckbares Dokument für den Patienten bzw. die Patientin, das ihm / ihr [– nach Bera-

tung –] eine korrekte Einnahme bzw. Anwendung seiner / ihrer Arzneimittel ermöglicht. Dafür 

wird angegeben, welche Arzneimittel in welcher Menge und zu welchem Zeitpunkt angewen-

det werden. Besonderheiten der Applikationsart und der Lagerung werden zur Erläuterung der 

Anwendung aufgeführt. (…)

Ein aktueller, möglichst vollständiger Medikationsplan ist von zentraler Bedeutung für den 

 Medi kationsprozess und die  Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS). Der Patient 

bzw. die Patientin hat damit für seine / ihre gesamte Medikation ein Dokument, in dem Name, 

Wirkstoff, Stärke, Darreichungsform, Dosierung, Anwendungshinweise sowie gegebenenfalls 

Indikationen für jedes einzelne Arzneimittel kompakt und übersichtlich dargestellt sind. Hier-

mit können Missverständnisse bezüglich der Anwendung vermieden und die Therapie‐ und 

Einnahmetreue (medication adherence) verbessert werden. Behandelnde Ärzte / Ärztinnen und 

beratende Apotheken sowie stationäre Ein richtungen und gegebenenfalls Pflegekräfte haben 

einen vollständigen Überblick über die aktuelle Arzneimitteltherapie von Patienten / Patientin-

nen. Die Kenntnis über die aktuelle Medikation inklusive der Dosierung des Patienten / der Pati-

entin ist eine essenzielle Voraussetzung für die  AMTS-Prüfung. Risiken der Arzneimittelthera-

pie, wie z. B. Kontraindikationen, Interaktionen oder  Doppelmedikation, können einfacher 

erkannt und gelöst bzw. direkt vermieden werden.“11

Ein Medikationsplan sollte, um die Sicherheit der Patienten zu erhöhen und nicht zu gefährden,  

immer möglichst vollständig und aktuell sein. Er sollte in Abstimmung zwischen den verschie-

denen, an der Arzneimittelversorgung beteiligten, Berufsgruppen (v.a. Haus- / Fachärzte, 

Apotheker) und auf Grundlage einer vorausgehenden Prüfung und Bewertung der erfassten 

Medikation erstellt werden. Diese Qualitätsanforderungen unterscheiden den Medikationsplan 

von einer  Medikationsliste die diese Parameter nicht oder nicht alle erfüllt.

Medikationsplan (patientenbezogener Bundes-)

Der bundeseinheitliche patientenbezogene Medikationsplan (BMP) wurde von der Koordinie-

rungsgruppe zur Umsetzung und Fortschreibung des Aktionsplanes des Bundesministerium 

für Gesundheit (BMG) zur Verbesserung der  Arzneimitteltherapiesicherheit entwickelt12. 

Ziel ist es, nicht nur eine einheitliche Gestaltung (Form und Inhalt) des Medikationsplans son-

dern auch die Kompatibilität zwischen den verschiedenen primären Softwaresystemen der  

Apotheken-,  Krankenhaus- und  Praxisverwaltungssystemen zu gewährleisten. Die 

inhaltlichen und formalen Anforderungen sind in der entsprechenden Spezifikation festgelegt.13
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Medikationsplan, Umsetzung e-Health-Gesetz

Das e-Health-Gesetz, wie es am 1. 1. 2016 in Kraft getreten ist, führt den § 31a neu in das SGB V 

ein. Es regelt, dass Versicherte, die gleichzeitig mindestens drei verordnete Arzneimittel an-

wenden, ab Oktober 2016 einen Anspruch auf die Erstellung und Aushändigung eines Medi-

kationsplans in Papierform, durch einen an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden 

Arzt, haben. Inhalt, Struktur und Vorgaben zur Erstellung und Aktualisierung des Medikati-

onsplans sowie ein Verfahren zu seiner Fortschreibung haben die Bundesärztekammer (BÄK), 

der Deutsche Apothekerverband e. V. (DAV) und die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) 

zum 30. April 2016 vereinbart. Diese Vereinbarung greift den von der Koordinierungsgruppe 

entwickelten bundeseinheitlichen Medikationsplan auf (siehe Abbildung) und entwickelt ihn 

und die dazugehörigen Komponenten, zukünftig auch im Hinblick auf die elektronische Verar-

beitung und Nutzung der Daten, weiter. Die Vereinbarung wird entsprechend fortgeschrieben.14

Abbildung: Medikationsplan des Aktionsplans AMTS V2.0.

Medikationsprofil

Ein Medikationsprofil stellt über einen definierten Zeitraum graphisch gestützt dar, welche 

Arznei mittel parallel (vom Patienten) angewendet werden, wobei der Abgabezeitpunkt sowie 

die aus Dosierung und Packungsgröße berechnete Reichdauer (-weite) ausgewiesen.8

Eine Reichweitenberechnung ermöglicht u. a. die Abschätzung einer Über- (z. B.  Doppel-

medikation bzw.  Pseudodoppelmedikation) oder Unterversorgung mit Arzneimitteln 

sowie der Einnahme- / Therapietreue.

Wirkstoff Handelsname Stärke Form Einheit Hinweise Grund

Insulin, normal ACTRAPID® Penfill® 100 l.E./ml Lösung 10 6 8 0 I.E. Vor den Mahlzeiten, nach Messergebnis Diabetis mellitus

Insulin glargin LANTUS® SoloStar® Fertigpen 100 l.E./ml Lösung Siehe Hinweis I.E. Abends 28–30 I.E. nach Messergebnis Diabetis mellitus

Metformin Metformin Lich® 1000 mg Tabl 1 0 1 0 Stück zu oder unmittelbar nach den Mahlzeiten Diabetis mellitus

Levothyroxin L-Thyrox® Hexal® 100 μg Tabl 0.5 0 0 0 Stück 30 min vor dem Fühstück Schilddrüsenunterfunktion

Torasemid Torasemid AL® 10 mg Tabl 1 1 0 0 Stück Wassereinlagerung Beine

Ramipril/Hydrochlorothiazid Ramipril comp. AbZ® 5 mg/25 mg Tabl 1 0 0 0 Stück ggf. bei weiter niedrigem Blutdruck früh nur 0.5 Bluthochdruck

Bisoprolol Bisoprolol AbZ® 5 mg Tabl 1 0 0 0 Stück Bluthochdruck

Bedarfsmedikation

Diclofenac Diclo 50 1A® 50 mg Tabl Bei Bedarf 1 Tbl. Stück nur im Bedarfsfall Schmerzen

Metamizol NOVAMINSULFON Lichtenst. 500 mg/ml Lösung 30 30 30 0 Tropfen nur im Bedarfsfall Schmerzen
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Medikationsprozess

„Der Medikationsprozess beinhaltet alle Stufen der Arzneimitteltherapie und umfasst im Wesent-

lichen folgende Schritte: Arzneimittelanamnese – Verordnung / Verschreiben – Patienten-

information – Selbstmedikation – Verteilung / Abgabe – Anwendung (Applikation / Einnahme) –  

Dokumentation – Therapie-Überwachung / AMTS-Prüfung – Kommunikation / Abstimmung – 

Ergebnisbewertung.“2

Multimedikation

Synonym für  Polymedikation 

Nebenwirkung

Synonym für  Unerwünschte Arzneimittelwirkung (UAW)

Definition inhaltlich nach Richtlinie 2001/83/EG und dem deutschen Arzneimittelgesetzt 

(AMG):

„Nebenwirkungen sind bei Arzneimitteln, die zur Anwendung beim Menschen bestimmt  

sind, eine schädliche und unbeabsichtigte Reaktion auf das Arzneimittel. Dabei ist zwischen 

Nebenwirkungen

 » bei bestimmungsgemäßen Gebrauch,

 » infolge eines  Medikationsfehlers und

 » infolge von Missbrauch oder beruflicher Exposition

zu unterscheiden.“2

Pharmakovigilanz

„Pharmakovigilanz ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur Entdeckung, Erfassung, Bewertung 

und Vorbeugung von  Nebenwirkungen sowie anderen  arzneimittelbezogenen Proble-

men, die bei der Anwendung von Arzneimitteln auftreten. Pharmakovigilanz leistet damit einen 

wichtigen Beitrag sowohl zur Gewährleistung der Produktsicherheit (Arzneimittelsicherheit)  

als auch zur Qualität und Sicherheit des  Medikationsprozesses ( Arzneimitteltherapie-

sicherheit).“2
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Polymedikation

Polymedikation bezeichnet die gleichzeitige Anwendung mehrerer Arzneimittel bzw. Arznei-

stoffe. Definierte Grenzwerte gibt es nicht. National wie auch international hat sich aber eine 

zeitgleiche Anwendung von fünf oder mehr Arzneimitteln (meist beschränkt auf systemisch 

wirkende Arznei mittel / -stoffe in der Daueranwendung) durchgesetzt.

In Deutschland wird dies seit vielen Jahren als Standard verwendet: z. B. Arzneiverordnungs- 

Report 201515, BARMER GEK Arzneimittelreport16 oder Versorgungs-Report der AOK17. Vor allem 

in Ländern, die bereits länger auf dem Gebiet der Arzneimitteltherapiesicherheit forschen, wie z. B. 

USA18–20 oder Australien21, aber auch in anderen europäischen Ländern22–24 ist die gleichzeitige 

Einnahme von fünf oder mehr Arzneimitteln eine etablierte Definition für Poly medikation.

Hintergrund dieses Vorgehens ist, dass ab etwa fünf Arzneimitteln das Risiko für  uner-

wünschte Arzneimittelwirkungen (UAW), mangelnde Adhärenz, Interaktionen und auch für 

weitere  arzneimittelbezogene Probleme überproportional ansteigt. Damit nimmt auch 

das Risiko für Komplikationen inkl. Krankenhausaufnahmen deutlich zu20 22–28.

Polypharmazie

Synonym für  Polymedikation

Praxisverwaltungssystem (PVS)

Das Praxisverwaltungssystem (PVS), auch Arztpraxissoftware oder Arztinformationssystem 

(AIS) genannt, umfasst die gesamte Software, welche die Verwaltung, die Organisation und 

den Betrieb von Arztpraxen unterstützt.

PRIMA – Primärsystem-Integration des Medikationsplans mit Akzeptanz-
untersuchung

Das vom BMG geförderte Projekt PRIMA untersucht die Implementierung des  bundes-

einheit lichen Medikationsplans in der Modellregion Sachsen / Thüringen und die Integration 

in die Primärsysteme von Apotheken und Arztpraxen.

PRIMA konzentriert sich in einer Pilotuntersuchung zunächst auf die Lesbarkeit und Verständ-

lichkeit des  Medikationsplans aus Patientensicht. In der Hauptuntersuchung liegt der 

Schwerpunkt auf der Implementierung und Untersuchung der Praktikabilität und Akzeptanz 

bei Leistungserbringern und Patienten.

Mit dem Modul  Medikationsmanagement im Modellprojekt ARMIN wurden erhebliche 

Vorarbeiten für das Projekt PRIMA geschaffen. Die Erkenntnisse aus PRIMA sollen in die Spezifi-

kation des bundes einheitlichen Medikationsplans einfließen und in ARMIN umgesetzt werden29.
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Pseudodoppelmedikation

„Gleichzeitige Anwendung von Fertigarzneimitteln mit Wirkstoffen aus der gleichen Wirkstoff-

gruppe.“6

Beispiele: Verordnung von 2 ACE-Hemmern wie Enalapril (ATC-Code: C09AA02) und  

Ramipril (C09AA05) oder Patient mit Dauermedikation Diclofenac (M01AB05) und Präpa-

ratewunsch von Ibuprofen (M01AE01) im Rahmen der Selbstmedikation.

„Es muss abgeklärt werden, ob die Pseudodoppelmedikation gewollt ist. Es kann auch 

sinnvolle Kombinationen geben, wie z. B. ein kurz- und ein langwirkendes ß2-Sympathomi-

metikum.“6

Unerwünschtes Arzneimittelereignis (UAE)

„Ein UAE ist ein schädliches Ereignis, das in einem zeitlichen Zusammenhang mit einer 

Arzneimittel anwendung auftritt.“2 

Das schädliche Ereignis muss nicht in kausalem Zusammenhang mit einer Arzneimittel-

anwendung stehen.

(Die vorstehende Definition entspricht inhaltlich der internationalen Literatur und den von der 

EMA verwendeten Begriffen Adverse Event (AE); Adverse experience, Adverse Drug Event 

(ADE) sowie dem von den Bundesoberbehörden verwendeten Begriff unerwünschtes Ereignis.)2

Unerwünschte Arzneimittelwirkung (UAW)

Synonym für  Nebenwirkung

Unerwünschtes Ereignis

Synonym für  Unerwünschtes Arzneimittelereignis (UAE)
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